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Schulkonferenz

§ 128 Aufgaben

(1) Die Schulkonferenz ist das Organ gemeinsamer Beratung und Beschlussfassung, in der
Lehrerinnen und Lehrer, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler (Schulgemeinde)
zusammenwirken. Sie berät alle wichtigen Angelegenheiten der Schule und vermittelt bei
Meinungsverschiedenheiten.

…

§ 129 Entscheidungsrechte

Die Schulkonferenz entscheidet über

1. das Schulprogramm (§ 127b),

2. Grundsätze für die Einrichtung und den Umfang freiwilliger Unterrichts- und
Betreuungsangebote sowie über die Verpflichtung zur Teilnahme an Ganztagsangeboten (§ 15
Abs. 5),

…

6. Grundsätze für die Mitarbeit von Eltern und anderen Personen im Unterricht und bei
sonstigen Schulveranstaltungen (§ 16 Abs. 4),

7. Grundsätze der Zusammenarbeit mit anderen Schulen und außerschulischen Einrichtungen
sowie für Vereinbarungen mit Dritten im Rahmen von Projekten zur Öffnung der Schule, der
Organisation des Schüleraustausches und internationaler Zusammenarbeit sowie über die
Vereinbarung zu Schulpartnerschaften und schulinterne Grundsätze für Schulfahrten und
Wandertage,

…

10. Schulordnungen zur Regelung des geordneten Ablaufs des äußeren Schulbetriebs
einschließlich der Regelungen über

a) die Einrichtung von Schulkiosken und das zulässige Warenangebot,

b) die Vergabe von Räumen und sonstigen schulischen Einrichtungen außerhalb des
Unterrichts an schulische Gremien der Schülerinnen und Schüler und der Eltern,

c) Grundsätze zur Betätigung von Schülergruppen in der Schule (§ 126 Abs. 3)

im Einvernehmen mit dem Schulträger,

…



Gesamtkonferenz

§ 133 Gesamtkonferenz

(1) Die Gesamtkonferenz beschließt über die pädagogische und fachliche Gestaltung der
Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule, soweit nicht nach § 129 die Zuständigkeit der
Schulkonferenz gegeben ist. Sie entscheidet im Rahmen der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften insbesondere über

1. Grundsätze der Unterrichts- und Erziehungsarbeit an der Schule sowie über den Einsatz
von Beratungsdiensten und Beratungslehrerinnen und -lehrern,

2. Vorschläge für ein Schulprogramm und zur Entwicklung, Gliederung und
Organisationsänderung der Schule,

…

12. Vorschläge für die Verteilung und Verwendung der der Schule zugewiesenen
Haushaltsmittel,

…

14. Grundsätze für die Unterrichtsverteilung und für die Stunden-, Aufsichts- und
Vertretungspläne sowie für die Übertragung besonderer dienstlicher Aufgaben,

15. Vorschläge für den schulischen Fortbildungsplan,

…

Die Gesamtkonferenz ist vor den von der Schulkonferenz nach § 129 zu treffenden
Entscheidungen anzuhören. Sie kann der Schulkonferenz Vorschläge für die in § 129
genannten Angelegenheiten unterbreiten. Diese Vorschläge müssen auf der nächsten Sitzung
dieser Konferenz beraten werden.

…

§ 134 Fach- und Fachbereichskonferenzen

(1) Fach- und Fachbereichskonferenzen beraten über alle ein Fach, eine Fachrichtung oder
einen Lernbereich betreffenden Angelegenheiten. Sie entscheiden im Rahmen der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften und der von der Schul- oder Gesamtkonferenz beschlossenen
Grundsätze insbesondere über

…

5. Angelegenheiten fachlicher Fort- und Weiterbildung,

…
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